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§ 2 SRLG Geltungsbereich
 SRLG - Sonderrechnungslegungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

Dieses Bundesgesetz gilt für

1. öffentliche Unternehmen und

2. private Unternehmen,

a) denen zur Ausübung bestimmter Tätigkeiten besondere oder ausschließliche Rechte im Sinne von § 4 Z 3 und 4

gewährt werden, oder

b) die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von § 4 Z 5 betraut sind,

und die hierfür ö entliche Leistungen in unterschiedlicher Form (einschließlich staatliche Beihilfen, Abgeltungen

und Ausgleichszahlungen) erhalten, die nicht für einen angemessenen Zeitraum im Rahmen eines o enen,

transparenten und nicht diskriminierenden Verfahrens festgesetzt wurden.
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